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Grundstücksangelegenheiten - Änderung der Gemeindegrenzen im 
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 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

05.04.2018

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.04.2018

Sachverhaltsdarstellung:
Durch Beschluss des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 
vom 01.09.2014 ist in Teilen der Gemarkungen Neustadt-Glewe, Friedrichsmoor, 
Hohewisch, Kronskamp, Neuhof, Tramm, Raduhn und Klinken auf Antrag des Wasser- und 
Bodenverbandes Untere Elde ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz angeorndet worden.
Im Rahmen dieses Verfahrens ist vorgesehen, die verfahrensgegenständlichen 
Gemeindegrenzen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu ändern, da die bestehenden 
Gemeindegrenzen teilweise örtlich nicht mehr nachvollziehbar sind und abschnittsweise 
nicht mehr den lokalen Verhältnissen entsprechen.
Daher erbittet die Landgeselleschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH durch Beschluss der 
Gemeinde die Zustimmung zu den beabsichtigten Änderungen (siehe Anlage).
Sofern gemeindeeigene Flächen betroffen sind, wird über diese separat mit Bekanntgabe des 
Bodenordnungsplanes entschieden.
  

Finanzielle Auswirkungen:
Zunächst keine
 

Anlage/n:
Schreiben der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH vom 01.03.2018 nebst 
Kartenmaterial
 



Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Tramm beschließt in ihrer Sitzung am 26.04.2018,

den mit Schreiben der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH vom 
01.03.2018 vorgeschlagenen beabsichtigten Änderungen der Gemeindegrenzen und der 
damit verbundenen Übertragung von Flächen in das Gebiet der jeweils angrenzenden 

Gemeinde zuzustimmen.
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